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Gemeinderatssitzung vom 3. April 2024 
 
Der Gemeinderat von Kaufdorf hat an der Sitzung vom 3. April 2024 folgende The-
men behandelt: 
 
Zukunft Werkhof 
Für die Erarbeitung von Zusammenarbeitsformen mehrerer Gemeinden im Werkhof-
bereich hat der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von CHF 21'000.00 geneh-
migt. Nachdem der Gemeinderat Kirchdorf beschlossen hat, zuerst eine Zusammen-
arbeit im Baubereich und damit auch beim Werkhof in Richtung Aaretal zu prüfen, ar-
beiten vorerst die Vertreter der Gemeinden Thurnen und Kaufdorf an der Zusammen-
arbeit dieser beiden Werkhöfe zusammen. In einer 1. Phase wird nun in der Zeit von 
April bis August 2024 das Anforderungsprofil an die Koordinationsstelle (Leitung Inf-
rastruktur) erarbeitet. Dann wird auch das weitere Vorgehen zur Erreichung von kurz-
fristigen Lösungen und mittelfristige Ziele festgelegt. In der 2. Phase von September 
2024 bis August 2025 sollen dann die kurzfristigen Lösungen und die mittelfristigen 
Ziele umgesetzt werden. In Phase 3 soll in der Zeit von September 2025 bis März 
2026 eine gemeinsame Vision mit einer Vorgehensstrategie für langfristige Optionen 
und in Phase 4 dann ab April 2026 die Umsetzung einer gemeinsamen Betriebsform 
erarbeitet werden. 
 
Überarbeitung Personalreglement 
Das Regierungsstatthalteramt hat anlässlich des im vergangenen Jahr durchgeführ-
ten Kontrollbesuches den Gemeinderat aufgefordert, die mehr als zehn Jahre alten 
Reglemente zu überprüfen und wo nötig zu überarbeiten. Der Gemeinderat hat nun 
aufgrund inzwischen aufgetretener Begehren festgestellt, dass das Personalregle-
ment eines dieser Reglemente ist, welches überarbeitet werden muss. Deshalb hat 
er die Gemeindeverwaltung beauftragt, ihm anhand geeigneter Personalreglemente 
anderer Berner Gemeinden und des Musterreglementes des Kantons bis im Sommer 
2024 einen Entwurf des neuen Personalreglementes vorzulegen, damit dann das 
neue Personalreglement der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden kann. 
 
Traktanden Gemeindeversammlung 
Für die Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2024 hat der Gemeinderat folgende Ge-
schäfte auf die Traktandenliste gesetzt: 
1. Gemeinderechnung 2023 
2. Abrechnung Verpflichtungskredit Übernahme und Sanierung Strassenbeleuchtung 
3. Orientierungen 
4. Verschiedenes 
Die Einladung zu dieser Gemeindeversammlung wird in den Anzeiger-Ausgaben vom 
2. und 30. Mai 2024 und in der Choufdorfer-Ausgabe 2/2024 publiziert werden. 
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Klausurtagung Gemeinderat 
Für die diesjährige Klausur vom 3. Mai 2024 hat sich der Gemeinderat die Erarbei-
tung von Legislaturzielen zur Hauptaufgabe gestellt. 
 
Abwassergebühren-Senkung 
Die letzten Rechnungsabschlüsse und auch die Finanzplanung zeigen in der Spezi-
alfinanzierung Abwasserentsorgung Ertragsüberschüsse bzw. einen Handlungsspiel-
raum zu einer Gebührensenkung im Umfang von rund CHF 40'000.00. Der Gemein-
derat hat deshalb beschlossen, die Grundgebühr pro Belastungswert von bisher 
CHF 6.20 rückwirkend per 1. April 2023 auf neu CHF 3.50 zu senken und die Ver-
brauchsgebühr pro Kubikmeter unverändert bei CHF 2.80 zu belassen. Damit wer-
den denn auch die Vorgaben gemäss Art. 31 des Abwasserreglementes der Ge-
meinde Kaufdorf, gemäss welchem 20 – 30 % der Gebühreneinnahmen aus den 
Grundgebühren und 70 – 80 % aus den Verbrauchsgebühren erzielt werden sollen, 
wieder eingehalten. Diese Gebührensenkung wird sich also bereits auf die in aller-
nächster Zeit zum Versand gelangende Schlussabrechnung für das Abwasserjahr 
2023/24 auswirken. 
 

Bei der Wasserversorgung besteht leider kein Handlungsspielraum, welcher eine 
Senkung der Wassergebühren zulassen würde. 
 

Der seit 2019 bestehende Bilanzfehlbetrag in der Spezialfinanzierung Abfallentsor-
gung konnte mit der vor zwei Jahren beschlossenen Gebührenerhöhung mit dem Ab-
schluss der Jahresrechnung 2023 abgetragen werden. Die vor einem Jahr beschlos-
sene Senkung der Abfall-Grundgebühr hat sich damit als richtig erwiesen, so dass 
die Kehrichtgebühren (inkl. Grünabfuhr) vorläufig unverändert bleiben. 
 
Austritt Rüeggisberg aus MR Region Gürbetal-Längenberg 
Der Gemeinderat von Rüeggisberg ersuchte um Zustimmung zum ausserterminli-
chen Austritt aus der MR (einfache sonderpädagogische und unterstützende Mass-
nahmen in der Regelschule – früher IBEM) Region Gürbetal-Längenberg, welcher 
nebst der Sitzgemeinde Riggisberg auch die Gemeinden Kaufdorf, Rüeggisberg, 
Thurnen und Toffen angeschlossen sind. Da die Schulleitung der MR Region Gürbe-
tal-Längenberg und die Bildungskommission der Ansicht sind, dass es nicht zielfüh-
rend wäre, Rüeggisberg den ausserterminlichen Austritt zu verwehren, hat der Ge-
meinderat von Kaufdorf seine Zustimmung dazu erteilt. 
 
Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am 1. Mai 2024 statt. 
 


